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In ihrem Ruch ., Nur Wone,· vertrilt Calha­
rine MacKinnon die zelllraic These, daß Por­
nographie eine Handlung auf der Grundlage 
der g sell schaftlichen Diskriminierung von 
Frauen ist. Gleichzeitig wcrcle diese 501.iale 
Realita, mittels der Pornographie sclbSl wie­
derum hergestellt und zemenliel. MacKinnon 
setZI Pornographie damit in den Zusammen­
hang gesellschaftlicher Machlvcrhaltnisse; die 
Trennung in Mächlige und Ohn-Machligc. 
vedill!t dabei entlang der Ge>chlcchtcr­
linie. 
Herstellung, Verbreilung und Konsum von 
Pornographie sind in den USA durch das 
first Amendmenr - dem ersten Zusalz zur 
U .S.-amerikanischen Verfassung -, der Ga " 
ramie der Rede- und Pressefreiheit, verra, ­
sungsrechdich geschützt . Ausgenommen VOll 
dieser Grundfreiheit iSI die Kinderpornogra­
phie. 

l. MacKmnOIlS DefimtlOll von Pornographie 

Tm Rahmen eines Modell -Gesetzentwurfes 
fur einige Sladte in den USA definierte die 
Autorin zusammen mit Andrea Dworkin 
1983 Pornographie al s »graphische sexuell ex­
plizire Unterordnung von Frauen durch Bil­
der und /oder WOrle-. Eine detaillierte Aufli­
slUng VOn Elementen dieser Unterdrückl.lng 
oder Unterordnung umf,lßtll. a. die PrascllIa­
tion von Frauen .115 Sexualobjekte, die auf 
ihre Geschlechlsorgane reduziert werden, 
Vergewaltigung erleben, von Objekten penet­
rierl werden, in sexuell umerwürfigen Posi­
tionen präsentiert werden, ver tummelt und 

I CuhlnoCl " M ad\lIlll0n Onl)' Word l>, Il,uYlrd Ußlvtr· 
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sexuell gefoltert werden (rn. 43,5. 46). Unter 
di ·' c Definilion fallen mithin Fotos aus Play­
boy , sog. Sofl lind Hard Core Pornos, sowie 
SO!;. Snuff-Filme (pornographische filme, in 
denen Frauen gelOtel werden)'. 
Zentra l Filr MacKinnons Verslandnis von 
Pornographie sind zwei miteinander ver · 
knupfte Argumcnt31ionsstränge, die sie in 
den drei Essays des ßuches darstellt lind di s­
kUliert. Zum cill, 'n analysiert sie Pornogra­
phie· Jb Handlung durch Won und l3ild, als 
Rede, clic ,u).;lcich Handlung und Inhalt ist. 
Daruber hinaus pinien sie diese Rede- Hand­
lun~ in ci.1S rechtlich,· I'aradir;ma der Gleich­
heil I.,,·ischen den Geschlechtern. Der diskri­
minatori sche Gehalt der Pornographie wird 
an der Handlung elbsl und ihren Auswir­
kungen g mc sen, deren Kriterim in dem 
GesetzenI wurf veranken sind. Zentrale Be­
griffe dafür sind Zwang, Gewalt lind Scha­
den. Die AUlOrin verfolgt damit Jas juristi ­
sche Ziel, Pornographie aus dem Blickwinkel 
des 14. Amendmenrs der US-Verfassung -
dem allgemeinen Gleiehheitsgrundsalz - Zu 
he·kämpfen. Diese SichIweise ulllerscheidet 
Calh 'lrinc Ma~Kinnon grundlegend von den 
Vcrfechlcrn cine~ ~cncrcllen Pornographie· 
verbotes aus lTloralischcn Gründen. 

2. PomogmplJ/l' als dlSkmmmerendl' 
Handlung 

Die bei Jer Herstellung der Pornographie 
selbst sowie durch den Konsum vollzogenen 
HandluYlr,cTl sind dcr fokus MacKinnons; sie 
bilden den Mal\stab fur das diskriminierende 
Ausmaß der Pornographie. Dnu hebt sie die 
analytische Trennung zwischen Rede/ Idee 

.z. Ule.) !.: Odmltlon VOll Porno&f"Jphlt: b nn :tu h 3U( Man· 
n~T. Kind,. oder Trln»cxudlc zutrrrrm Pornognphlt: 
"'Ird ~bcr In der ',oßen Mehrheit mit Fr.1urn proo u:lJcrt 
Im folgenden wlrJ In Zuummtnh;wg mll Pornogf.lplll l'" 
dC'fh3lb hier nur von rnuc.n dlc Red CH I 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1995-3-412 - Generiert durch IP 216.73.216.89, am 09.03.2026, 21:18:30. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1995-3-412


und Handlung auf, welche die Kernthese für 
den formalen Schutz von Pornographie als 
freie Rede> bildet. Pornographie herstellen, 
zeigen und konsumieren heißt rur die 
Autorin Sexualität zu prakllzleren, nicht sie 
zu reprasenheren . Es sind nicht \'Vorte und 
Bilder, sondern reale Handlungen: "Porno­
graphy does whOl it says (5.40 im Origi­
nal)«. 
Diese Handlungen werden in der Produktion 
von Pornographie Jaut ~1acKjnnon weitge­

hend von Zwang und Gewalt beherrschc) und 

die Frauen \VC!rdcn dabei ge7.wungen, Genuß 
vorl.utäu~dlen. Das existierende Recht be­
handelt natürljch sexuelle Gewalt und Mord 
bei der Produktion als str.1fbare Handlungen. 
Neu ist bei MacKinnon aber, daß eine Verge­
waltigung, jedesmal wen." sie gezeigt und 
konsumiert wird, wieder von neuern eine 
Handlung darStellt, die einen weiteren Scha­
den über den von der ursprünglichen Tat 
angerich[e[en hinaus verursacht. Auch die 
nicht direkt gewalmitige Herstellung VOll 

Pornographie basiert in ihren Produktionsbe­
dingungen auf der strukturellen Gewalt ge­
gen Frauen in der Gesellschaft, indem sie die 
wirtschaftlich und sozi,1I benachteiligte Situa­
tion von Frauen ausbeutet. Strukturelle und 
personelle Gewah gegen frauen wjrd auch 
durch den Konsum von Pornographie produ­
ziert und perpetuiert. Ihre physische: Macht 
über den Konsumemen ist so z.wingend, daß 
er sich ihr - bzw. der durch sie hcrvorgcl'ufe· 
nen Erektion -laut 1v1acKinnon nicht cntzic· 
hen kann. Dadurch praktiziert der Konsu­
ment eine Sexualität, dii.: ,lOS Unterwerfung 
und Mißbrouch von frauen besteht. In der 
Wirkung verspüren die Konsumenten da.s 
Verlangen, mit anderen rr.luen den sexuellen 
Mißbrauch auszuuben, der in dem Porno 
vorgeführt wurde. Folglich wenden sie eben~ 
solche Fonnen der Gewalt an, wie sie sie in 
pornographischen Filmen gesehen haben, 
und sind sich häufig keinerlei UnrechtS be­
wußt. 
Die gesellschaftliche Funktion von Produk­
tion und Konsum der Pornographie im Kon­
text des Patriarchat.s ist für MacKinnon maß­
gebend . Ihre Funktion ist die Diskriminic-

) In der UblT C:lz ung holt Su~nnc 83cr ,ir« 5pc«h. mit 

.(t(Je Redc· , Jn m.lJlchen cclltn a.uc:h mit .RcdncrtrelhclI' 
Ub l!l'it l 7.1 . An kein.,:..- Stdle "eJ'WC'I1dc( sie . p.,'1c.IQUngs(n:lo 
heu<. LeJ Ig.hch Im ZUUII'n I1'l ~I)h2n& JIllt der kanil thK hen 
Vcd1.Uun, "md \'on .ftct:;dQm o f cxpruSlon'. d. h . Au_~ ­
drucksfrcl hcll ' G,c:sprochm Im fo lgc:ndOl werdt: Ich dIe 
B~gn((c J.n:tlolj 7.U der deUlschcn Ulxnen:ung v('!'wen· 
dl'n 

rung von Frauen, und diese ist zugleich 
Inhalt, Idee und Handlung der Porno~raphie. 
Durch ihre gewaltr;itige Praxis verhindert 
Pomographie die Entstehung der Gleichheit 
zwischen den Geschlechtern. Dies betrifft 
nicht nur die unmittelbar Bctei.ligtcn, sondern 
aUe Frauen, da Pornographie ein Vehikel der 
männlichen Dcfinitionsmacht über die unter· 
geordnete Rolle von Frauen und ihrer Sexua­
litat ist. Hierbei wird das Zusammenspiel von 
Rede und Handlung besonders deutlich . 
1vlacKinnon zeigt sehr überzeugend. wie Bil­
der und Worte diskriminierend handeln, d.ß 
eine diskriminierende Handlung rucht ohne 
Worte vollziehbar ist: )Diskrinlinierung leilt 
nicht in Handlungen auf der einen Seite und 
Rede auf der anderen. Rede handelt (,Speech 
;lets<), Die Unterscheidung macht auch a.uf 
der Handlungsseite keinen Sinn. Handlungen 
sprechen (,Acts speak,) (5. )0)'.« Worte und 
Bilder, ausgeführt von sozial Machugen, sind 
Handlungen, die Realitit schaffen, indem sie 
Menschen in gtst:ollschnftliche Hicran,:bi"n 
pJazLcren s. 

J. N,cht Zensur, sondern Eink!.lgen der 

Biirgermnenrechle 

MacKinnon strebte mit ihrer Gesetzesinitia· 
tive keine formale umfassende Zensur allen 
pornographischen Materials durch den Staat 
an, wie es ihr oft unterstellt wird&, [hr Kon­
zept fußt nicht auf der strafrechtlichen, son· 
dern auf der zivilrechdiehen Ebene. Ziel ist 
es, daß die von der Diskrimjnierung der Por­
nographie betroffenen Frauen die Mriglich­
keit zu zivilrechdicher Klage gegen die Dis­
kriminierung erhatren, also ihre Stimme 
gegen die Pornoindustrie erheben. Nach 
MacKinnons Verständnis ist das keine Ein­
schränkung der Redefreiheit. sondern ei.ne 
Ausdehnung der freien Rede auf die bisher 
nicht gehörte Version der Betroffenen. 
Die betroffenen Frauen müßten nachweisen, 
daß sje in ihren Rechten als gleiche Bürgerin­
nen entweder als Individuen oder als Gruppe 
verletzt worden sind. Zwang und entstande­
ner Schaden müßten in jedem Einzelfall ge­
mäß der gesetzlichen Definition bewiesen 

Ammk:mlschc 4 11:'IIC, S }O Im Ongmoll 
DICS bt-z.lehl SIc:h m.::ln ml r auf POnlQj;tllpllll: und du:- j;c. 
scll.§ch.Jf,hdu: Untcrordnun j; \'on Fr;luct! M.u:Klnnon 
grc,rt .luch :ulf Be lsp lC~ l (' lIUS dem Bereich dcr rll'lsuschcn 
DI$knmlmcrung zuruck. um du=: dl skrumnonon~chc 

Fu"kuon \'on Wanen zu heJq('n 
6 Vgl l B Wl~hmgton I'ost : corge E Will- Pomognphy 

SUr't, Tht uU tO Ccn m r Ponu));rlph )· br C:lIhumc Mx:· 
KInnon. :8 . 10. 1993. P A Ij. 
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werden. Dem Staat in der Person des Richters 
wird die Entscheidung über Existenz und 

Ausmaß der Verletzung des Gleichheitsrech­

tes der Frau überlassen. Die Pornoindustrie 

würde dann u. U. zu Schadensersatzleistun­

gen verurteilt werden. Dies könnte natürli ch 

indirekt und längerfristig wie eine Zensur 

wirken, da d.ie Pornoindustrie. möglicher­

weise ihre Produkrion aus Angst vor Klagen 

emsteUen oder verringern würde. 

Problematisch und (jllristisch) umstritten ist 

die Feststellung I.:iner dirckttn Kausalität 

zwischen Pornographie und sexueUtr Gewalt 

gegen Frauen, diskriminierendem Verhalten 

gegenüber Frauen lind i.hrer Slrukturelkn Be­

nachteiligung in~ge!;amt. So sehen ei nige Ge­

richte diese realen Auswirkungen durch Por· 
nographie als gegeben an, andere wiederum 

nicht. Auch in der \Vissenschatr gibt es sehr 

unterschiedliche Forschungsergebnisse, Je 

nach Fragestellungen, th.:orcrischen rundie­

rungen und Untersuchungsmethoden. Mae­

Kinnon zitiere in ihrem Buch keine spezifi­

schen Studien, die ihre These belegen. Sie 

verweist lediglich allgemein auf die überwie­

gende Mehrheit der Ergebnisse, die kausale 

Zusammenhänge herstellt (zumindest im Be­

reich der se·wellen Gewalt). Sie scheim sich 

bewußt nicht auf die Ebene einer w issen­

schahlichen Auscinanderst'lzung hierüber 

begeben zu wollen, denn für sie ist die Kausa­

lität klar. Da dies aber eines ihrer wichtigsten 

Argumente ist, setzt sie sich damit dem Vor­

wurf aus, ihre Position basiere auf einem un­

quali.fizierten Voruneil 7. 

4. Gleichheit "nd RedefreJJelt 

l\.1acKinnons feministische Analyse von Por­

nographie sreht in krassem Gegcllsau zu der 

Sichrweise der Vertreler der Redefreiheit, die 

die herrschende Meinung in den USA bildet. 

Im Vergleich zu MacKinnon fehlt ihnen der 

patriarchalskritische Rahmen mit der Frage 

nach der gesellschaftlichen geschlechtsspezi­

fischen J\.1achuufteilung. Ihre juristische Per­

spektive veronet Pornographie auf der dar­

stellenden bzw. repräsentativen Ebene, nicht 

als Handlung. Aber selbst wenn sie den realen 

Schaden von Pornographie nLcht negiert, ver­

hindere laut MacKinnon der von ihr konsrfu­

iene Gegensatz zwischen den Prinzipien 

Gleichheit und R edefreiheit die Einordnung 

7 So 2 B. bel der Buchbtspr~ch ung \·on Ronlld DlI.·orkm, 
Womcn ;lnd Pomogr .. phy. m: The Ne .. ' York R~YIC:9f of 
Books .. Vol. XL. No. 17. LI 10. 199}. S. 36-.P.. 

von Pornographie als Diskrimioie rung~. So 

wird der verfasslingsrechdichc Gleichheits­

schutz zugunstcn eincr formalistisc hen Re­

defreiheit mißachtet. 

Für MacKinnon ist die freie Rede im Hin­

blick auf Pornographie dagegen die Freiheit 

der Nlachügen der Pornoindustrie, der Miß­

braucber und der Konsumcnten . Aufgrund 

der Machtverhältnisse haben nicht alle gesell­

schaftlichen Mitglied er den ~leichen Zugang 

zu den Ressourcen der Redefreiheit und die 

gleichen Möglichkeit"n des Ausdrucks. So 

werden auch die Srimmcn de r Frauen, der 

Opfer von Pornographie, nicht gehan. Die 

Redefreiheit der Pornographie bedeutet da­

mit eine Negierung der von Gnvaltüitigkeit 

geprägten personlichen Erfahrungen und der 

sozialen Realüät der Frauen. Sie wirkt da­

durch de f:lcW selbst wie eine Art Zensur und 

sChut7.l den sexuellen Mi.ßbrauch von 

Fraucn9• 

Diese Argumcntation hM über Pornographje 

hinaus Impl.ik.1tiont:n fur andere gesellschaft­

liche Bereiche. Mit der gleichen Begründung 

plädiere MacKinnon auch für das Verbot von 

Haßrede ( .. Hatespeech .), wie es gegenwärtig 

an manchen Universlräten praktizil~rt 'wird, 

Will MacKinnon also in der Konsequenz ein 

Verbot jeglicher abwertender, abweichender 

Meinungsäußerungen oder solcher. die vom 

Gegenüber so empfunden werden? Weder ist 

MacKinnons Ansatz willkürlich, noch ist das 

subjektive Empfinden einer Person über eine 

gegen sie gerichretc Äußerung ausschlagge­

bend. Das entscheidende Kriterium ist viel­

mehr die Frage : verhindert diese Äußerung 

die personliehe und gesellschaftliche Gleich­

heit' Ist dies der Fall, d. h. ist es ihre lnten­

rion und Funktion, diskriminierend Zu han · 

dein und zu wirken, dann kann sie legitimier­

terweise unterbunden werden. Als Beispiel 

für dieses Verstäudnis dient MacKinnon das 

Verbot der rassistischen und sexuellen Belä­

stigung 3m Arbeitsplatz. Im Hinblick auf 

dieses Kriterium unterscheidet sich diskrimi ­

nierende Rede grundlegend von politischer 

Red e und kann deshalb nicht gleichermaßen 

vom ersten Amendment geschützt werden. 

8 So ~ •• B. bel J.:r Ents.:hclJ ung des 8und($gcnc.hlC$, d.u J,C 
luf dem ~ l-leKlflnonJDW'or'kUl Entwu rf bult:rcndt: Ver­
ordnung der Sudt Indl2Jupoils 1985 .:.15 VCUlOJ! gegen d .. s 
Er Hc Amendmc:m rur vcrfusungsw,d n g crklul hOl!. Der 
Su premc Cuu r( höb d:c:-.scs Un~,1 '" IiC IllCf EIIISchcltlll ng 
von '986 mcht ",!,If, 

9 Vgl. dnu :ll\.1dl c.ull.ln nel\b.~K !llIIon In : N~w York Tl me.s 
hbG.;u.ln.:<. Tht'" FaS't Amt:ndRl t:1H un<lcr rtrl!' from tbe IdL 
A dlscuwon of fnt" lipt:«.h bt (w«n CJ.lhumt: M;1CKln' 
non .lnd Floyd Abrmu. 13 3 19''''' S . ~ 0-8 1. 
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Genausowenig trägt Pornographie zum poli­
tischen Diskurs in der Gesellschaft bei, um 
als sch ütz.t!n swen erachtet zu werden. 
CathJrine 1vlacKinnon sieht ihre Vorstellun­
gen deshalb nur in einem Staats- und Rechts­
system verwirklichbar, das ei~ verfassungs­
rechtliches Interesse daran entwickelt, den 
Grundsatz der freien Rede innerhalb der Rea­
lität einer sozialen Hierarchie von Gruppen 
zu verankern und ihn nicht als absolutes und 
los~clostes formales Prinzip zu behandeln. 
Redefreiheit muß dann gemeinsam mit dem 
Gleichheitsgebor im Hinblick auf die Her­
Stellung von rea.ler gesellschafdichcr Freiheit 
und Gleichheit von benach teili gten Gruppen 
verstanden werden. Dies setzt für die Autorin 
einen Gleichheitsbl'griff voraus, der im Ge­
gensatz zur bisherigcn Ausleg-ung in den 
USA nicht formeller sondern substantieller 
N atur ist. Statt gleichen Zug<1ng zu anderen 
Rechten zu garantieren. muß er ein Prinzip 
aus sich selbst heraus sein, d. h. ihm muß das 
Ziel der Abschaf ung von unterdrückenden 
sozialen Umständen inhärent sein. Mac Kin­
non nennt dies in einem anderen Kontext eine 
»soziale, kontextuelle, reJationaie und an ti­
hierarchische Gleichheitsjurisprudenz-.< 10 . 

Die Einbettung der Redefreiheit in ei ne sol­
che Gleichheitsjurisprudenz würd e aus Mac­
Kinnons Perspektive auch das Abrut!ichen 
des Prinzips der Redefreiheit auf die vielzi­
tierte schiefe Bahn (s lippery slope) durch 
wiUkürliehe Einschränkungen verhind ern, da 
es einen rechtlichen und gesellschaftEch kon­
kreten Referenzrahmen sowie Kriterien fÜr 
den Umgang mit der Redefreiheit schafft. 
Ohne einen solchen Rahmen könnte :; ich 
MacK..innons Gesetz in seiner Anwendung 
u. U. sogar gegen die Ziele der reministinnen 
se lbst richten. Sobald die Auslegn"h der De­
fin it ion von Pornographie rei n formalist isch 
oh ne Bemg zum Schaden oder 7.ur g«ell­
sehafrlichen Situation der betrüffcncn Frauen 
vorgenommen wird, könnten sogar Veröf­
fendjchungen verboten we rden, die ei.nen fe­
ministischen gcsundhej(s- oder sexualpäda~ 

~oKj schen Zweck verfolgen, wie z. B. das aus 
der US -amerikanischen Frauenbewegung 
entstandene und von manchen Konservativen 
unerwünschte Buch ).Our Bodic~ Our 
Selves{(, dn es nackte Fr:.1uenkörper bzw. Bil­
der vO n Geschlechtsorganen zeigt. 
Die neue kaeadische Verfassung, die Charter 

10 Cllch)nnC' M;IC:KLnnon ~ Knt'Ssv~rbrtc hcn . I-ncdClllovet"-
brC'(lll.:n, In' Neue Rund!o~·h;. u ,,11 99 4. S. 6 .04 . S.79-

of Rights and Freedoms, enthält sei r t985 
eine Gleichheitsgarantie, die VOn dem Ober­
sten Gericht als substantielle Gleichheit im 
Sinne MacKinnons defi~iert wu rde. Das Aus­
maß der verfassun gsrechdich gar,1mie nen 
Redefreiheit findet don seine Grenze, wo es 
die L ngleichheit von Gruppen fö rdert. und 
damit der Gesellschaft als Ganzes schadet. 
Mit dieser Begründung har das Oberste Ge­
richt Ka nadas in einem Fall den Vertrieb von 
Pornographie verboten (5. 100 f. ). 

5· Fr,,,,,'/! - Opfer oder S".bJekte? 

Probl ematisch is [ bei MacKin non die Dar­
Stellung der Frauen und das dadurch vermit­
lehL' KonzepL von Weibl.ichkeit. Frauen ex i­
stieren in dem Buch nU.r als Opfer der 
sexuellen Gewalt, , Is Körper mit Ge­
schl ech tsorganen, die von M,:lllllern miß­
braucht werden. Als Resu ltat dieser Erfa h­
rung und ihrer fe.hlenden Wahrnehmung in 
der Öffentlichkeit entsteht Weiblich keit: .e in 
SelbSt, das sic h freundlich und unterwurfig, 
und imitierend und aggrcssiv .. passiv und 
schweigend gibt (5 . 12)", Zwar kritisiert 
MacKinnon diese Weiblichkeit, ihr gelin gt es 
jedoch nicht, cln anderes Bild dagegen zu set­
ze n. Die ei nzige Losung sieht MaeK innon 
darin , den I'rau en einl! Stimme zu verleihen, 
die sich jedoch nur auf die Artikulation der 
Gewalterfahrungen bezieht. Letztendlich iSt 
dies aber eine durch den Staat verm ittelte 
Stimm e. Ihre L<1utstärke wird gedrosselt, in­
dem sie in ihrer Durchsct7.ungskraft dem Ur­
teil der (zu meist männlichen) Richter unter­
liegt. 
Weibliche Subjektivjtar oder Frauen mit Per­
:;önlichkeitcn und ein em realen Leben neben 
oder jenseits der Gewahcrfah rung existieren 
in dem Buch nicht. Subjekte sind einzig die 
Männer, was sich darin ausdrückt, daß sich 
MacKinnon lediglich an ihrem Verbalten 
orientiere. 
Gleichermaßen ist der Begriff der Sexualität 
bei MacK innon vollständig von der sexuelJen 
Praxis der Pornographie konsumierenden 
Männer besetzt, und davon vornehmlich von 
denjenigen, die gewaluätige Pornographie 
produzieren oder konsumieren und dann sc­
xue.lle Gewalt selber ausüben. Die Verwirkli­
ch ung einer selbstandjgen weiblichen Se",--ua­
I.iräl oder auch nur die Möglichkeit eines 
weiblich en Imaginären hat jn MacKinno ns 
geschlecbtlich cr Rollenaufteilung keinen 
Rau m. Daß die sex ueUc Freiheit der Männer 

415 
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auf der Basis der Unterordnung der Frauen 
praktiziert wird und in unserer Gesellschaü 
physisch und symbolisch dominiert, ist unbe­
strinen ll

. Um aber der diskrimjnierenden 
männlichen sexueLlen Praxis emgegenzuwir­
ken, muß auch der Blick vom Gegenüber 
abgewandt und stan dessen auf Frauen als 
autonome Subjekte mit eigenen Handlungs­
möglichkeiten, Vorstellungen und den schon 
existierenden selbstbestimmten Lebenspra­
xcn gerichtet werden . 
So kommen bei Catharine Mac Kinnon noch 
nicht einmaJ die von Produktion oder den 
Folgen des Konsums betroffenen Frauen 
selbst zu \Von. Die Ansichten der Frauen, die 
in der Pornoindustrit: arbeiten, über ihren Be­
ruf, die Bedingungen und ihre Situation bJei­
ben mit Ausnahme bekannter Opfer von 
brut.aler Gewalt verborgen . Statt dessen 
spricht MacKinnon an ihrer Stelle und für sie. 
Aus diesem Grund ist es für die l eserin und 
den Leser schwer zu beurteilen, wie hoch das 
Ausmaß an Gew,lnätigkeit bei der Produk­
tion von Pornographi~ v.'irk.lich ist. Die Mög­
lichkeit, daß Frauen aus völlig freien Stücken 
in der Pornoindustrie tätig sein können, ist 
für MacKil1l1on undenkbar. In diL'')t.-'1l1 Zu­
sammenhang könne es keine h·ciwilligkeit 
geben, da die strukturelle Gewalt und die Un­
terordnung der Frauen eine freie Wahl gar 
nicht ermoglichen . Selbst wenn dies in einem 
größeren sozial- bzw. individualpsychologi­
schen Rahmen zutreffen mag, läuft MacKin­
non da Gefahr, über die Köpfe und das 
SeJbstversrandnis mancher Arbeiterinnen in 
der Pornoindustrie hinweg zu sprechen, 
MacKinllons Stil ist in den ersten zwei Essays 
gekenn.zeichnet von der T ntention . den Miß· 
brauch und seine Implikationen, die sich für 
sie hinter dem abstrakten WOrt ,.Pornogra­
phie« verbergen. für die Leserin und den 
Leser persönlich erfahrbar zu machen. Dies 
hat den Effekt, daß das Buch nicht leicht zu 
lesen ist, insbesondere sicher für Frauen, die 
selbst schon einmal Mißbrauchserfahrungen 
gemacht haben. Bereits die ersten Seiten, ad­
dressiert an die Leserin, die sich selbst in einer 
horrochaften Opferrolle vor:s:tcll cn soU, sind 
in ihrer Mischung aus realistischen Szenen 
und metaphorischer Übertreibung überwälti­
gend und faSt abschreckend. Manch einer 
Leserin oder (wahrscheinlicher) einem Leser 
ohne persönlich-emotionaler Verbindung zu 

11 Vgl dl1..u auch: Jo l'l.O Stohmbc-rg: PornosrJphy ~nd Frcc­
dom. in. Mu:hael S, Kunmcl (ed ), Me" w "fm "t Porno­
gr;lph)', Ne"" York: Mcn dl.1n ' 990.5.60-71. 

diesem Sl.enario oder anderen Schilderungen 
und Beispielen im Bucb wird Derartiges 
wahrscheinlich wie pure Übertreibung, be­
wußt herbeigeführte Betroffenheilsmacherei 
oder gar M:-innerhetze vorkommen. Zweck 
ist jedoch, in einem direkt"n und übertragen­
den Sinne die Leserin und den Leser mit der 
Realit:ü vieler Frauen zu konfront.ieren. Daß 
"-icht alle Männer Pornographiekonsumenlen 
und/oder Vergewalrigcr sind, versteht sich 
von selbst und sollte aus dem Buch auch nicht 
als MacKinnons Weitsicht abgeleitet wer­
den. 
Leider verwandcl[ sich MacKinnons eloquen­
ter Stil im Original in der Übersetzung stel­
lenweise in komplizierte und schwerfällige 
Satzgefüge. Susanne Baer klebt zu sehr an den 
Formulierungen der Originalversion, die sich 
im Deutschen nicht wortgerecht wiedergeben 
lassen, um einen flüssigen Stil zu entwickeln. 
Diese Schwächen können auch rucht durch 
ihre hilfreichen Erhiuterungen zum amerika­
nischen Rechtssystem ausgeglichen werden. 

6. FaZIt 

Trotz des Scheüerns ihrer Gesetzcsinitiative 
zeichnet sich MacKinnons Ansatz d1.1rch 
zweierlei aus: zum einen durch die Vera.nke~ 
rung von Pornographie im verfassungsrecht­
lichen KOIl"epl der gcscllschaitlichen Gleich­
heit anStatt der Redefreiheit. Damit verbun· 
den ist zum zweitt'n die tiberzeugcnde 
Dekonstruktion der Trennung von Rede und 
Handlung in Bezug auf Pornographie, wo­
durch MacKinnon die t:us:iehliche gewalthal­
ti ge Praxis und Wirkung der pornographi­
schen Materialien freil egen kann. 
Auf der anderen Seite gelingt es MacKinnon 
aber nicht, sich von dem in der gesellschaftli­
chen Realität - z. B. durch Pornographie -
produzierten Opfersrams der Frauen zu lö­
sen. Es ist für sie nicht denkbar, die nicht 
selbst ausgesuchte Opferrolle mit elOer 
sclbstbcsrillll1ltell Subjektivität zu verbinden . 
Dies und der Fokus auf das verfassungsmä­
ßige: Interesse des Staates an der Gleichheit 
verbaut MacKinnoll den Blick auf die Frauen 
selbst. Statt aus den Opfern eigenständige 
Akteurinnen zu machen, bleibt MacKinnon 
dem Bild der passiven Weiblichkeit verhaftel, 
welches das Patriarchat selbst gerne von 
Frauen zeichnet. 
MacK innon hat (zusammen mit Andrea 
D~\'orkin) die analytische Vorarbeit und die 
Rahmenbedingungen gcscLaffcl\l um über 
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weitere Ansa17.c z.um Umgang mit Pornogra­
phie nachzudenken. die den Subjektstatus der 
Frauen aktiv einbeziehcn. Pornographie muß 
sozusagen im Klammergriff von beiden Sei­
ten her angegangen werden: von der staarli­
chen Seite vor dem Hinlergrund der Glcich­

heirsgaramie und von Seiten der Frauen mit 
Blick auf ihre Selbslbeslimmung. Bei lelzle­

rem darf die Diskussion widersprüchliche 
Ansichten und }meressen der Frauen unter­
einander nicht ausschließen. Vor dil.:s!..:1n Hin­
tergrund gilt es nun, den feministi schen und 
auch den gcsamtgesel.lschaftlichen Diskurs 

zum Umgang mit Pornographie weiterzufüh­
ren, um neue Lösungswege zu finden. 

San,. Wölte 

Gerard NOlnel, D,.e Tyrannei des Nattonalen. 

SozialgeschIchte des Asylrechts In Europa. 
Verlag zu Klampen. LünebuI·g '994, ] I] S. 
68 DM, iibeysetu von j"tw Lossos und Roll 
johanrteJ 

Nicht nur in Deutschland, sondern auch in 
den meisten anderen europäischen Ländern 
ist in den letZlen Jahren die Tendenz zu beob­

achten, das Asylrecht ei.nzuschränken und die 
Genfer Flüchdingskonvemion von 19S I SO 
restriktiv wie möglich auszulcgcn. 
Zu dieser Thematik liegt nun ein Buch in 
deutscher Übersetzung vor, das den histori­
schen Himergrund dieser (rechtS-)politischen 

Diskussion schr anschaulich und übcrzeu­
gend darStellt: La Tyranme du National. das 

1991 in Frankrcich erschienene Werk des Pa­
riser Sozial historikers Gerard Noiriel, erklärt 
auF der Grundlage von intensiven Archivre­
cherchen. wie sich der Wandel der Asylge­
währung und der dafür geschaffenen rechtli­

chen Regelungen auf die Betroffenen ausge 

wirkt hat. Dieser sozialhisrorischc Ansatz 
geht weit über das hinaus. was eine traditio­
neItel positivistisch orientierte rechtshismri­
sehe Analyse leisten könnte. 

Noiricl hat insbesondere französisches Ar­
chivmaterial ausgewertet. Daher kommen die 
andercn europäischen Staatcn, anders als es 
der Titel dcs Buches vennuren läßt, nur am 
Rande vor. Vielc seiner Überlegungen lassen 
sicb jedoch ohne weiteres auf Deutschland 

und andere Länder übertragen. Dies gilt vor 
allem deshalb. weil das Buch sich nicht auf 

einen streng chronologisch geordneten histo­
risc.hen Abriß beschrtinkt, sondern übergrei­
fende Entwicklunhspro"Zcsse aufzeigt. 
Die durchaus lesenswerten met.hodischen 
Vorüberlegungen aus der französischcn Aus­
gabe wurden in der deutschen Übersetzung 
durch cin VorwOrt von Waher Koisser, dem 
ehemaligen Vem«er des Hohen F1üchdings­

kommissars der Vereinten Nationen 
(CNHCR) in der Bundesrepublik, und eine 
Vorbemerkung des Autors ersetzt. So fehjen 
dem deutschsprachigen Publikum Informa­

tionen über den interdiszipl.inaren For­
schungsansatz: Noi,;el knüpft insbesondere 
an die Bestrebungen des französischen HistO­
rikers Marc Bloch an, soziologische Erkennt­
nisse mit in die empirische Geschichtsfor­
schung einzubeziehen. Darüber hinaus hat er 
seine besondere Aufmerksamkeit auf die juri­
stischen Aspekte der Thclnatik gerichtet, um 
deren Auswirkungen auf das Schicksal der 
Flüchtlinge verschiedener Epochen empirisch 

zu überprüFen. 
Noiriel macht mit seinem Buch deutlich, daß 
sich der konkrete Inhalt dt'.ssen, was unter 
»Asy l<t verstanden wird, seit der franzosi­
schen Revolution erheblich gewandelt hat. So 

war z. B. in der verfassunggebendcn Ver­
sammJung 1791 von Asylgewährung die 
Rede, als die von Österreich verlangte Aushe­
ferung eines ,.Falschmünzers .~ diskmiert 
wurde (5.15). Gewandelt hat sich jedoch 

auch die Organisationsform der asylgewäh­

renden Gesellschaft: Die Nationalstaaten be­
fanden sich Anfang des 19.Jahrhundens erst 
im Aufbau; erst la.ngsam beganocn die Men­
schen. ihre Zugehörigkeit nicht mehr auf den 
Ort oder d.ie Region ihrcr Herkunft zu bezie­
hen, sondern sich über die Nationalstaatcn zu 
definieren. Bei der Aufnahme von Flüchtlin­

gen spielte das Nationale daher zunächst nur 
eine untergcordnctc RoUe. Schon nach kurzer 
Zeit wurden sie in die Lebensgemcinschaft 
integricrt, sowei[ sie nicht in ihr Hci.matland 
zurückkehren wolilen. Der Staat gewährte 
ihnen Beihilfen, die von ihrer früheren ~<sdl­
schaFtlichcn Position abhing!.!nj die Verwal­
tung dieser Hilfe diente zugleich dazu. die 

Flüchtlinge unter KontroUe zu halten 

(5.28 ff .). Im Laufe der Zeit erfolgte eine im­

mer slärkere Reglementierung1 iClsbesondere 
des AufenthaltSortes. Erst in der 1I I. Repu­

blik, im Jahre 1889. wurde gesetzlich dcfi­
nien, wer die franz.6sische Staatsa.ngehörig­
keit haben sollte und wer nicht. Das JUS solz, 
nach dem alle im Staatsgebiet G eborenen 
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Staatsangehörige si.nd, sctzte sich mit Ein· 

schränkungen durch (5.66 fL) . 

Die Prage, wie das Kriterium der Narionalität 

zu seinem heutigen Ste!lenwerr im Bewußt­

sein der Menschen kommen konnte, nimmt 

in Noiriels Analyse einen breiten Raum ein. 

Als wesentliches Ele.rncnt hierfür stellt er die 

bürokratisc he Umsetzung staatlicher Hc:rr ­

schaft und dabei insbesondere die neuen For­

men von Identifizierung heraus. War i'.uvor 

der Körper des Menschen selbst sein Erkcn· 

nungszeichen. so entwickelten sich seit dem 

19.Jahrhundert immer mehr abstrakte, vom 

Kö rper lo.lgelöste Zeichen. Die bürokrarische 

Bewältigung von FJüchdingsbewegungen hat 

diese Tendenz entscheidend gefördert, da sie 

den Stellenwert von Ausweispapieren erheb­

lich erhöhr hat. »Anthropometrie. (das "Ver­

meSScn( des Körpers ) und Fowgrahc, die 

von Beni! Ion in Paris gegen Ende des 

19.Jahrhundens als HiJfsminel bei der krimi­

nalpolizeilichen Idenrifi<ierung ei ngefü hrt 

wurden, spielten auch für die Kontrolle der 

Flüchdinge eine wichtige Rolle. Andere fden­

tjfjkation spap iere w ie die Aufenthaltsberech­

tigungskane (carte de seJour) oder später der 

international einheitliche f-lüchtlingspaß 

(Nan"n-Paß) wurdcn speziell für Flüehr­

linge eingeführt. Die Zentral verwaltung un­

rern ahm große Anstrengungen, um eine ein· 

heirliche Verwaltungspra:xis herzustellen und 

d.amit die Flüchtlinge und ihre Aktivitäten im 

Blick zu behalren (5. 140 H.). 

Noiriel macht deudich~ daß die Ause inander­

setzungen um Inhalt und Reichweite des 

Asylrechts nicht erst in den letz ten Jahrzehn­

ten entstandcn sind. Bereits jo deo 1840er 

J ah rcn beschäftigre sich die f ran zösische 

Bürokratie mit der Fragel ob es »Betrüger« 

gebe, die nur nach Frankreich geflohen seien, 

um sich dem Militärdienst zu entziehen oder 

die franzosischen Bildungseinrichtungen in 

Anspruch zu nehmen (5. 5 ). Erst rechr in 

den Jahren nach 1920, als die Flüchrlingspoli­

tik Gegenstand internationaler Verhandlun­

gen l~urde, prägten nationale Egoismen und 

ökonomische [nteressen die Bereitschaft, 

Flüchdinge aufzunehmen. Wurdcn Arbeits­

krähe benötigt. so fübne dies zu einer libera­

len Flüchtüngspolitik; Krisenzeiten führten 

7.U Restrilu:ionen. So verfolgte selbst die fr;1:l ­

zösische Linksregierung der 30er Jahre auf­

grund der wirtschaftlichen Rezl.:ssion eine 

protektionistische Politik, d.ie zu nhehlichen 

Restriktionen gegenüber Flüchtli.ngen führte . 

Z:lhlreiche Vereinigungen zur Verteidigung 

dcr diversen Flüchtlin gsg ruppe n entstanden 

in jener Zeir (5.89 H.). 
(m vierten Kapitel des Buches vergleicht 

Noiriel Briefe, die Fliichrlinge in den 18)oer 

und i.n den 1980er Jahren an die für sie 7.U­

st~lndige Bürokrat.ie geschrieben haben. Ne­

ben der Tatsache, daß die Flüchdingsbewe­

gungen im lo.Jahrhundert von weltweitem 

Ausmaß sind , unterscheidet vor a.llem der in­

haltliche Bezugsrahmen die Schreiben. Im 

19.Jahrhunderr wandren sich die Flüchdinge 

vOr allem an Personen, von denen sie sieb Un­

terstlitzung und Gnadenentscheidungen ver­

sprachen. Die Gründe. die dazu berechtigten, 

Asyl in Anspruch zu nehmen, waren hin~ .. ·· 

gen noch nicht definiert. Die I~l ucllt als solche 

reichte als Indiz. Im lo.J;1hrhundert struktu· 

neTt die zwischenzeitliche Verrechtlichung 

der Asylgcw:ihrung die Bittschriften der 

Fli.ichdinge. Unter Beweis zu steiJen, daß ihr 

Schicksal unter cine der als Asylgrund ancr­

kannten Fallkonstellationen zu subsumieren 

ist, hat sich zu ihrem zentralen Anliegen ent­

wickelt. Andere Merkmale solchcr Binbriefe 

sind h.ingegen unverändert geblieben, etwa 

die Schwierigkeit vie ler Flüchtlinge, sich im 

obligatOrischen Französisch verständljch zu 

machen. Hier liegt zugleich ein Problem der 

im übrigen gelungenen Übersetzung von 

Jum Lossos und Rolf Johannes: Die Zime 

aus den Bittschriften wurden vo n einem fal­

schen Franz.ösisch in ein falsches Deuls(h 

übersetzt. fn einem wissenschaftlichen \Verk 

ware es sicherlich angebracht gewesen, das 

Original zumindest im Anhang mjt abzu ­

drucken. 

Auch wenn Noiriel mehrfach betont, daß es 

sich nicht um ein »politisches« Buch handele) 

läßr er keinen Zweifel daran, daß er die uni­

versa list ischen Ideale des aus der französi­

schen Revolution hervorgegangenen Asyl ­

rechts für vCTlcidigenswcrt hält. Sein diesbe· 

züglieher Ausblick ist in Anbetracht von 

Bestrebungen, das Asylrecht in Europa im 

Rahmen des Dublmer Abkomme", und wei­

terer Imitiativen auf einem niedrigen Niveau 

zu vereinheitlichen, berechtigterweise pessi~ 

mistisch. 

Harlmut Aden 
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Alfredj. Noll: Ver/rwllnggebung rmd lierfas­
sungsgertChl, Spn·nge~·- Verlag, Wien/New 

York 1994, 202 S., DM 49,-· 

Schon die Befugnis von Verfassungsgerichten. 

über die inhaltliche Vcrcinbarkcü von einfa­
chen GesCt.zen mit der Verfassung urteilen zu 

können, birgt ein gewaltiges Konfliktpoten­
tial in sich - wie etwa die Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichs zu Refonnprojek­
ten der sozialliberalen Koalition der 70er 

Jahre zeigt. Wie viel problematischer muß 
erst eine verfassungsgerichtliche Befugnis zur 
Überprüfung von Verfassllngsnormen er­

scheinen - sie könnte im Falle umstrittener 

Verfassungsänderungen relevanr werden. 

Diesem an der SchniHstelle von» Vcrfassung­

gcbung und Verfassungsgerichtsbarkeit« an­

gesiedelten Problem nimmt sich der Wiener 

Jurist Alfred ]. Noll vor dem Hintergrund 

der österreichischen Verfassungsordnung an. 

Dabei werden zwangsläufig Fragen von de­

mokraüctheorerischer Relevanz berührt; dar­

über hinaus ist es Nolls Anspruch, juristi­

schen Problemen mit dem Werkzeug der 

politischen Theorie auf den Grund zu gehen, 

der seine Analyse über die territorialen Gren­

zen der österreich ischen Rechtsordnung hin­

ausstrahlen läßt und sie auch im Geltungsbe­

reich des deutschen Grundgesetzes lesens­

wert macht. 

Das osterreichische Bundes-Verfassungsge­

setz (B-VG) kennt keine dem Art. 79 Abs. 3 

GG vergleichbare Vorschrift, welche be­

stimmte Verfassungsnormen mit einer »Ewig­

keitsgaramieu versieht, über die sich mcht 

einmal parlamentarische ZweidritteImehrhei­

ten hinwegsetzen können. Gleichwohl ist von 

einer Zweistufigkeit auch des österreichi­

sehen Verfassungsrechts auszugehen: Art. 44 

Ab,. 3 B-VG sieht für .Gesamtänderungen« 

der Verfassung ein gegenüber ))Teiländerun­

gen<.< erschwertes Gesetzgebungsverfahren 

mit Volksabstimmung vor . Kriterien für die 

Abgrenzung einer "G csamtänderung,e von 

einer )Teiländerung« gibt die Verfassung al­
lerdings nicht an. Die möglichen Inhalte einer 

in höherem Maße geschützten und daher hö­

herrangigen Stufe von Vcrfassungsnormen 

bleiben daher unbestimmt. 

Unzufrieden i.iber diese Leerstelle machten 

sich osterreichische Verfassungsjuristlnnen 

auf die Suche nach "hervorleuchtenden 

Grundsätzc[nJ, die unsere Rechtsord.nung 

beherrschen .. (AmoniolJi. zit. nach Noll, 

S. 63 f.), und J>emdeckten(( die »Bau gcsetze« 

der österreich.ischen Verfassung, zu denen sic 

Prinzipien wie Republik, Demokrarie oder 

Bundesstaatlichkeit zählen. Die Konsequenz: 

Der Österreichische Vcrfas:,;ungsger-ichtshof 

kann die von der Rechtswissenschaft ermit­

telten )Baugeset.ze'l zum Maßstab der inhalt­

Lichen Prüfung von Verfassungsänderungen 

nehmen. 

Diesem Ansatz erteiJt Noll in seinem vorge­

legten kritischen E:,;say eine klare Absage: Er 

charakterisiert die österreichische Verfas­

sungsordnung als eine »monist.ische«( »Parla­

mentsdemokratie« (S. 5 J f.), in der alle demo­

kratische Legitimation ausschließlich vom 

Parlament als einheitlichem Mitder der 

Volkssouveränität abgeleitet werden kann. Er 

begründet dies mit der Emstehu_ngsge­

schicllte der Verfassung: In Ermangelung ei ­

nes inhaltlichen Konsenses über die poLitische 

Gestaltung der Gesellschaft hätten sich die 

1920 an der Verfassunggebung beteiligten po­

litischen Kriifte auf den Kompromiß verstän­

digt, daß »die konkreten Verfassungsinhalte 

zur disponiblen Verfügung der Parlaments­

mehrheit stehen sollten«. (5. 49) Einem Ver­

fassungsgericht komme innerhalb dieser 

Konzeption allenfalls .die Rolle eines die 

Spielregel überwachenden Schiedsrichters« 

(5.50) zu. 

Welche Bedeutung hat dann aber die Katego­

rie einer Vcrfassungs-»Gesamränderung« des 

Art. 44 Abs. 3 B-VG? Das einer "Gesamtäu­

derung( vorbehaltene Verfassungsrecht kann 

für Noll nicht inhaltlich bestimmt werden, 

sondern sich ausschließlich auf Verfahrensga­

ramien erstrecken. Sie reduzien sich somit 

auf das ),Schutzgut'l der »Staatsform der de­

mokratischen Republik« (5. 73), das im we­
sentlichen das Gebot umfasse, daß die allge­

mein verbindlichen rechtlichen Bestimmun­

gen auf demokratische Weise zustandekom­

men. Für die Verfassungsgerichtsbarkeit hat 

das zur Konsequenz: Ausschließlich die de­

mokratische Qualität des Zustandekommens, 

nicht aber die inhaltliche })Richtigkeit~ eines 

Gesetzes, kommt als Prufungsmaßstab einer 

Normenkontrolle in Frage. 

Unter demokratietheorctischen Gesichts­

punkten verschärft sich für Noll das Span­

nungsverhältnis von Verfassunggebung u_nd 

Verfassungsgerichtsbarkeit durch den Um­

stand, daß die österreichische Verfassung bis 

hellte nicht durch die vertassunggebende Ge­

walt des Volkes legitimiert worden ist: Woher 

aber nehmen dann VerfassungsjuristInnen 

und VerfassungsrichterInnen die Legitima-

419 
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tion J besti mmte Verfassungsi.nhalte dem Zu­
griff des demokratisch gew'hlten ParlamentS 
zu entziehen? NoJls Essay gipfele daher in der 
Fo rd erung nach einer Neukodifikation der 
Vcrtassung durch die verfassunggebende Ge­

walt des österreich.ischcn Volkes: Nur die 
Gesellschaftsmitglieder selbst könnten »die 
Reicbweite der gesetzgeberiscben Kompe­
tenz ihrer Repräsentanten für die Zukunft« 
(5.139) limitieren - eine unabdingbare Vor­
aussetzung für die demokratische Legitimität 
eines Vcrfassungsgericllts. 
Kontroversen wie dic österrcichische Diskus­
sion um die Ex.istenz und Reichweite v~rfas­
sungsrechtlicher uBaugescIZe(( haben eine 
lange Tradition . Im Richtungsstreit der deut­
schen StaatsrechtsIchre um die Auslegung der 
Weimarer Reichsverfassung wurde erstmals 
der rechrspositivis ti sc.:: hen Auffassung von der 
inhaltlich grundsätzlich uneingesch ränkten 
Befugnis des Gc.';;etzgebers zu Verfassun gsän­
derungen ein materiales Verfassungsverständ­
nis entgegengesetzt: So vertrat earl Schmitt 
die Auffassung, daß verfassungs'ndernde Ge­
setze keinesfalls die einmal getroffene Grund­
entscheidung über form und An der politi­
schen Einheit in Form des bürgerlichen 
Rechtsstaates berühren dürften. Auf diese 

Weise versuchte die konservative Staats­
rechtslehre die Gefahr einer sozialislischen 
Umgest:tltung der Ei gentumsordnung durch 

eine mögliche Mehrheit der ArbeiterInnen­
parteien im Reichstag zu unterbinden . 
Nolls Ktiük, daß der Inhalt der österreich i­
schen Verfassungs -»Baugesetze« vom Verfas­
sungstext abweichend mit "dcn Text umge­
benden Vorstellungen und Interessen. (5.69) 
der VerfassungsinterpretInnen gefüllt wird, 
hätte sich ebenso gegen die materiale Weima­
rer Staatsrechtslehre richten lassen. Tatsä,ch­
lich bezieht er sich explizit auf deren Wider­
sacher. den österreichischen Rechtspositivi­
sten Hans Kelsen und dessen Postulat einer 
"wertrclativistischen Demokratie<· (5.61 L). 
In einem zentralen Punkt folgt der Autor je­
doch Kelsens Demokratietheorie nicht: Wäh­

rend Kelsen das Risiko einer Abschaffung der 
Demokratie auf demokratischem Wege aus­

drückJich befürwortet, konzipiert Noll den 

Verfassungsgrundsatz des demokratischen 
Rechtssctzungsverfahrens als unaufhebbar. 
Demnach könnte das Verfassungsgericht auch 
Gesetze eines bestimmten Inhalts, nämlich ei­
nes Inhalts, welcher das Jemokrarische Pro­
cedere beeinträcbtigt, beanstanden. NoU ver­
mag daher die ... radikaJe Trennung yon 

prozeduralcn Entschcidungsprämissen und 
inhaltlichen Entscheidungen«, wie sie auch 
die von ihm zustimmend zitierte lngeborg 
Maus fordert (S.lOj), nicht widerspruchsfrei 
umsetzen . 
Nolls verfassungspo!itischer Orienrierungs­
rahmen für die Konzeption einer Vcrfas­
slUlgsgerichtsbarkeit in einer von ihm gefor­
denen neuen östcrreichischen Verfassung 
beruht dementsprechend weniger auf Kelscn 
als auf der Rezeption des vertragstheoreti­
schen Verfassul1 gsvcrst:indnisses John Lockcs 
und der aufklärerischen Staatsphilosophie 
Immanuel Kants. Er geht vOn der Locke­
schen Unterscheidung einer ursprünglichen 
verfassunggebenden Gewalt des Volkes und 
der abgeleiteten Macht seiner Repräsentanten 
aus. Die Kompetenz letz.terer zur Ausübung 
der gesetzgebenden GcwaJr bjndet er an den 
Begriff des .allgemeinen Wohls. (5. 1 JJ). 
Zwar definiert er diesen als Offenhalten des 

Pro<essc, der gesellschaftlichen Entwicklung 
im Sinne einer Beteiligung der BürgerInnen 
als gleiche unter gleichen, von der inhaltli­

chen Dimension dieser Kategorie kann sich 
Noll aber nicht völlig !tennen. 

Kann Nolls Essay auch etwas zur Verfas­

sungsdiskussjon in DeutschJnnd beitragen -
obwohl doch der Wortlaut Jes Art. 79 Ab •. 3 
GG die unabänderlichen )) Baugeset.z.e" des 
Grundgesetzes selbst benennt? Wie die öster~ 
retchische Bundesverfassung ist auch das 
Grundgesetz nicht vom Volk beschlossen 

worden. Auch anläßlich der AngliederuDg 
der DDR an die BRD 1989/90 lehnten Regie· 
rung und Staatsrechrslehre eine demokrati­
sche Verfassunggebung ab, obwobl das 
Grundgesetz selbst sein Außerkrafttreten für 
den Tag vorsieht, »an dem eine Verfassung in 
Kraft tritt, die von dem deu(scben Volke in 
freier Entscheidung beschlossen worden ist« 
(Art. 146 GG). 
Inz.wischen hat sich in der deutschen Staats­
rechtslehre gar die »herrschende Meinung« 
durchgesetzt, daß eine Verf.ssunggebung 

nach Art. 146 GG an die Schranken fur eine 

Verfassungsänderung des Art. 79 GG gebun­

den sei . Daß die Grundsätze des Art. 79 
Abs. 3 GG durchaus aktuelle verfassungspo­
litische Rcformford erungcn tangieren kön­
nen, belegt etwa die im Vordringen befindli­
che Meinung, daß dje Aufnahme plebiszitärer 
Elemente in das Grundgesetz als ein Verstoß 
gegen die von Art. 79 Abs. 3 GG geschützte 

»grundsätzliche Mitwirkung der Länder bei 
der Gesetzgebung« zu bewerten wäre. 
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Sollte eines Tages das Volk in der ßRD doch 
noch uber eine Verfassung entscheiden kön­
nen, wird das Bundesverfassungsgericht die 
Inhalre dieser Entscheidung auf ihre inhaltLi­
che Vercinbarkej[ mit den in An.79 Abs.3 
GG genannten Prinzipien überprüfen kön­
nen - so lautet die unausgesprochene Konse­
quenz dieser Lehre. Denn ei.ne Befugnis des 
Bundesverfassungsgerichts zur Feststellung 

»verfassungswidrigen Verfassungs rechts« ist 
pri.nzipieU anerkannt - 1970 stand die Be­
schränkung des Brief-, POSt- und FernmeJde­
geheimnisses durch An. 10 Abs. 2 Satz 2 GG 
auf dem Karlsruher PrüfStand. 
Alfred ]. NoU hat dagegen herausgearbeitet, 

da,ß die anerkannten staats- und verfassun gs­

theoretischen Grundlagen des demokrati­
schen Rechtsstaates eine verfassungsgericht­
liche Überprüfung des Verfassungsgeselzge­
bers an hand inhaltlicher Maßstäbe jedenfalls 
dann nicht zulassen, wenn die geltende Ver­
fa ssung mcht durch einen origi.nären Akt der 
verfassunggebenden Gewalt des Volkes be­
gründet wurde. Andernfalls wird die vom 
demokratischen Verfassungssraat geforderte 
Einheit vOn Verfassungssouveränitä[ und 
Volkssouveränität, Legalität und Legitimität 
zu einem scharfen Gegensatz. 

Andreas Keller 
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